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1 

Einleitung 

Bilder haben in der Geschichte der Menschheit seit jeher eine nicht zu 
unterschätzende Rolle gespielt. So wurden sie schon in den Anfangen 
menschlicher Zivilisation1 als Höhlenmalereien zu religiösen Zwecken 
eingesetzt, um das Jagdglück oder persönlichen Erfolg herbeizuführen. 
Einige Jahrtausende später wurden für die ersten Schriftsprachen Bilder-
schriften eingesetzt, deren Schriftsysteme auf Bildzeichen beruhen und 
deren bekanntester Vertreter die altägyptischen Hieroglyphen sind2. Es 
finden sich jedoch auch heute noch deutlich erkennbare Spuren einer sol-
chen bildhaften Schriftsprache in verschiedenen asiatischen Schriftformen, 
deren Schriftzeichen Rückschlüsse auf ihren Bedeutungsbereich zulassen3. 
In der Religion wurde Bildern ebenfalls eine große Bedeutung beigemes-
sen - man denke etwa im Christentum an den Bilderstreit im 8. Jahrhun-
dert4 oder den Bildersturm im Zuge der Reformation5; der Islam kennt noch 
heute ein vollständiges Bilderverbot. 

Die Techniken der Bildherstellung wurden dabei immer weiter vervoll-
kommnet, was sich am deutlichsten in der Entwicklung der Porträtzeich-
nung6 erkennen läßt7. Eine neue Dimension wurde dann gegen Mitte des 
19. Jahrhunderts mit der Erfindung der Photographie durch die französi-
schen Wissenschaftler Niepce und Daguerre8 erreicht: Bis zu diesem Zeit-
punkt war die Betrachtung und Anfertigung von Bildern einer kleinen 

1 Die ältesten erhaltenen Höhlenmalereien werden 30 000 Jahre zurückdatiert und fin-
den sich in der „Grotte Chauvet" in Südfrankreich. 

2 Darüber hinaus gab es auch Bilderschriften der Hethiter, Kreter oder Maya, die je-
doch weder untereinander noch mit dem Ägyptischen verwandt sind. 

3 Dies trifft etwa auf die chinesische Schrift zu, deren erste Bausteine vor ca. 3000 
Jahren aus Piktogrammen entwickelt worden sind. 

4 Im Bilderkult sah der byzantinische Kaiser Leon III. eine Gefahrdung der christli-
chen Lehre; er erließ daher 730 ein Bilderverbot. 

5 Unter der Führung des radikalen Reformators Karlstadt fand 1522 ein erster großer 
Bildersturm in Wittenberg statt. 

6 Bei den frühesten bekannten Porträts handelt es sich dabei interessanterweise nicht 
um Bilder im eigentlichen Sinne, sondern um Grabfiguren altägyptischer Herrscher (ca. 
2755 v.Chr.). 

7 Bis zur Mitte des 19. Jh. waren diese von einem Bestreben nach möglichst realisti-
scher Darstellung der Person gekennzeichnet. 

8 Damals allerdings noch mit Belichtungszeiten von mehreren Minuten und einem 
Nachdunklungseffekt, der die dauerhafte Archivierung unmöglich machte. 
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Minderheit vorbehalten, mit der Photographie wurden sie der breiten Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht. Hinzu kam der bislang unbekannte Rea-
lismus der Abbildungen und, mit der Erfindung der Momentphotographie, 
die Möglichkeit der schnellen und genauen Wiedergabe aktueller Ereignis-
se. Dies führte in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts zu einer gro-
ßen Nachfrage seitens der Zeitungen und Zeitschriften; gleichzeitig war 
dies die Geburtsstunde der kommerziellen Werbephotographie, und es 
wurden neue Berufsbilder wie etwa der Kriegsberichterstatter geschaffen1, 
welche von der Faszination des noch ungewohnten Authentizismus dieses 
neuen Mediums profitierten. 

Der sich beschleunigende technische Fortschritt führte ab 1953 zur Ein-
fuhrung des Fernsehens in der Bundesrepublik - ein Ereignis, das auch als 
„visuelle Zeitenwende"2 eingestuft wird. Zwar existierten schon seit der 
Erfindung des „cinématograph" der Gebrüder Lumière3 bewegte Bilder, 
jedoch nicht in Form eines häuslichen Massenmediums4 und dem Vorteil 
aktueller Berichterstattung. Gleichzeitig führte auch die dramatisch zu-
nehmende Bebilderung der Printmedien5 zu einer Verschiebung der Balan-
ce zwischen visueller und auditiver Wahrnehmung im Kommunikations-
prozeß. Heute ist der Einfluß des Visuellen so allgegenwärtig, daß er kaum 
noch wahrgenommen wird - und wenn, dann ist es häufig das Fehlen einer 
Bildberichterstattung, welches am meisten Beachtung findet6. 

Die Subtilität dieser Entwicklung hatte zur Folge, daß eine Analyse des 
Einflusses visueller Eindrücke durch die Kommunikationswissenschaft erst 
Mitte der 1980er Jahre in Angriff genommen wurde. Im Vorfeld hatte 

1 Bekannt geworden ist etwa der Amerikaner Robert Capa, der die Landung amerika-
nischer Soldaten in der Normandie im 2. Weltkrieg dokumentierte. Die sogenannten 
„embedded reporters" im Irak-Konflikt haben diesem Berufsbild vor kurzem besondere 
Aufmerksamkeit vermittelt. 

2 FREY, S. 2 7 
3 Dieser wurde im Jahre 1895 der französischen Öffentlichkeit vorgestellt. 
4 Im Jahr 1954 gab es in der Bundesrepublik Deutschland 11.658 angemeldete Fern-

seh-Teilnehmer; sechs Jahre später waren es schon weit über drei Millionen (HlK-
KETHIER, S . 1 1 2 ) . 

5 So findet sich heute so gut wie keine Tageszeitung mehr, die ihre Titelseite nicht mit 
Fotos illustriert: die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt diesbezüglich wohl die einzige 
Ausnahme dar. 

6 Man denke in diesem Zusammenhang etwa an das eklatante Fehlen von aussagekräf-
tigen Bilddokumenten während des Golfkrieges 1991 oder des Anti-Terror-Krieges in 
Afghanistan. 
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schon die Werbewirtschaft bewiesen, daß das Fernsehen einen stärkeren 
Kaufimpuls als die herkömmliche Presse auslöst'; nun stellte sich heraus, 
daß die Wirkung der Bilder vor allem bei der Einstellung der Betrachter 
hinsichtlich Personen immens ist und dies möglicherweise sogar Wahlent-
scheidungen beeinflussen kann2. Vor allem in der letzten Zeit ist eine so-
genannte „Personalisierung durch Visualisierung" zu beobachten3, das 
heißt das Fernsehen beeinflußt in zunehmendem Maße die Einschätzung -
in der Regel prominenter — Personen durch die unbewußte Analyse von 
Nuancen des Aussehens oder des Ausdrucks. In einer Studie wurde nach-
gewiesen, daß bereits eine Viertelsekunde der Wahrnehmung des Fotos 
einer Person für eine dezidierte Stellungnahme des Betrachters auf affekti-
ver und kognitiver Ebene ausreicht4. Dieser Tatsache ist sich auch die Poli-
tik bewußt, was man an der Inszenierung von „Fernsehduellen" amerikani-
scher Präsidentschaftskandidaten oder der Sorgfalt ablesen kann, mit der 
sich Bundeskanzler5 Gerhard Schröder in der Öffentlichkeit präsentiert. 
Die Medien erzeugen so ihre eigene Realität, eine „transzendentale Illusi-
on"6. 

In einer Gesellschaft, in der nicht zu Unrecht das Wissen als bedeutend-
ster Macht- und Wirtschaftsfaktor gilt7 und die schlagwortartig als Infor-
mationsgesellschaft bezeichnet wird, sind die Medienunternehmen längst 
zu internationalen Großkonzernen geworden, deren Umsätze in die Milli-
arden gehen8. Gleichzeitig hat die Vergrößerung ihres ökonomischen Ge-
wichts die Konkurrenzsituation enorm verschärft: Ständig werden neue 
Zeitschriften auf den Markt geworfen9 oder im Zuge der Digitalisierung 
neue Fernsehkanäle gegründet; darüber hinaus müssen sich die traditionel-

1 FREY, S. 7 8 
2 FREY, S. 8 1 f . 
3 FREY, S. 9 5 
4 FREY, S. I35f. 
5 Teilweise wird Gerhard Schröder auch als „Medienkanzler" bezeichnet, vgl. MÜNK-

LER, FAZ v. 26.7.2001. 
6 LUHMANN, S . 8 
7 SPORN, S . 5 4 1 
8 Der Umsatz der Bertelsmann-Gruppe betrug im Jahr 2000 16.524 Millionen Euro, 

der der Kirch-Gruppe 4.100 Millionen Euro (FAZ v. 26.7.2001); dazu auch SEITZ, NJW 
1 9 9 7 , S . 3 2 1 6 ; GOUNALAKIS, A f P 1 9 9 8 , S. 11 

9 Im Jahre 1998 gab es 470 Neugründungen im Zeitschriftensektor, Der Spiegel v. 
15.3.1999, S. 112 
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len Medien auch mit neuen Vertriebsformen wie dem Internet auseinander-
setzen. In diesem Wettbewerb um die Gunst der Leser oder Zuschauer 
werden immer härtere Bandagen angelegt, um in der „Ökonomie der Auf-
merksamkeit"1 bestehen zu können. Der dadurch kontinuierlich steigende 
Bedarf der Medien an illustrierten und bebilderten Neuigkeiten fördert die 
Entstehung rücksichtsloser Verhaltensweisen2 und bewirkt eine zunehmen-
de Enttabuisierung von vormals privaten Lebensbereichen. Symbolcharak-
ter für diese Entwicklung darf wohl die sogenannte Reality-Soap „Big Bro-
ther" von RTL 2 beanspruchen3, auch wenn die Themenwahl einiger Talk-
shows eine noch weitaus niedrigere Hemmschwelle ausweist. 

Aufgrund des vermeintlichen Authentizismus der visuellen Darstellung 
ist diese Tendenz bei der Jagd nach spektakulären oder exklusiven Bildern 
am ausgeprägtesten. Spätestens seit dem Unfalltod Prinzessin Dianas auf 
der Flucht vor den allgegenwärtigen Paparazzi sind die Gefahren der 
Übermediatisierung4 für die Verfügung des Einzelnen über das eigene Ab-
bild offensichtlich geworden5. Konflikte der Medien mit Personen, die 
nicht oder nicht in einer bestimmten Art und Weise in der Presse abgebil-
det werden möchten, sind unter diesen Voraussetzungen vorprogrammiert. 
In einigen Fällen hat dies lediglich zu gesellschaftspolitischen Diskussio-
nen geführt6, in anderen Fällen jedoch auch zu gerichtlichen Auseinander-
setzungen. So konnte man in den letzten Jahren vor allem in Deutschland 
eine Zunahme bildbezogener presserechtlicher Streitigkeiten beobachten7, 
was sich in einer Fülle höchstrichterlicher Urteile widerspiegelt8. Aufgrund 

' LADEUR, NJW 2000, S. 1979 
2 PRINZ, N J W 1 9 9 5 , S. 8 1 7 
3 Teilweise wurde auch von einem „Paradigma bundesdeutschen massenattraktiven 

Fernsehens" gesprochen, vgl. PAUKENS, FAZ V. 21.8.2001. 
4 So MALAURY/AYNES RH. 319 
5 GOUNALAKIS A f p 1 9 9 8 , S. 11; ANCEL, Gaz .Pa l . , 2 . - 6 . 9 . 1 9 9 4 , S. 13 
6 Erinnert sei in diesem Zusammenhang etwa an die Debatte über das CDU-Plakat, 

welches Bundeskanzler Schröder in Steckbriefform darstellte, oder auch die Werbung des 
Autovermieters Sixt mit dem Bild der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel. Vgl. aus jüng-
ster Zeit die Diskussion über die Abbildung toter amerikanischer Soldaten im Rahmen 
des Irak-Konfliktes: KAUBE, „Tote im Bild", FAZ v. 26.3.2003. 

7 PRINZ, NJW 1995, S. 817; REHM, AfP 1999, S. 416 
8 Siehe nur BVerfG, 31.3.2000, NJW 2000, S. 2191 (2. Urteil); BVerfG, 31.3.2000, 

NJW 2000, S. 2194; BVerfG, 5.4.2000, NJW 2000, S. 2190; BVerfG, 5.4.2000, NJW 
2000, S. 2194; BVerfG, 13.4.2000, NJW 2000, S. 2192; BVerfG, 26.4.2001, NJW 2001, 
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der Tatsache, daß die meisten der letztgenannten Urteile durch Prinzessin 
Caroline von Monaco und ihren Anwalt Matthias Prinz initiiert wurden, 
wurde teilweise der Verdacht geäußert, es handele sich dabei lediglich um 
eine gut lancierte PR-Kampagne1. Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß im 
Zuge dieser „Prinzessinnen-Klagen" durchaus bemerkenswerte rechtsdog-
matische Entwicklungen angestoßen wurden2; des weiteren stellen sie auch 
eine durchaus verständliche Reaktion auf die zunehmende Aggressivität3 

der Medien dar und reflektieren die zunehmende Bedeutung des Rechts am 
eigenen Bild in unserem visuellen Zeitalter4. Eine Beschäftigung mit der 
juristischen Entwicklung in diesem Bereich erscheint demzufolge schon in 
Deutschland allein angebracht. 

Bei den oben dargestellten Entwicklungstendenzen handelt es sich je-
doch um solche, die nicht nur in Deutschland anzutreffen sind. Im Zuge 
des europäischen Integrationsprozesses und der durch die Institutionen der 
Europäischen Union geförderten Harmonisierung der Rechtsgrundsätze ist 
ein Blick über die Landesgrenzen in jedem Fall instruktiv. So stellen so-
wohl die zunehmende Bebilderung der Presse als auch das wachsende In-
teresse an personenbezogener Bildberichterstattung Phänomene dar, die 
auch in Frankreich bekannt sind5. Auch dort haben in den letzten Jahren 
vermehrt Diskussionen über das Ausmaß der journalistischen Bildbericht-
erstattung stattgefunden, die sich an spektakulären Fällen wie den Fotos 
des ehemaligen französischen Präsidenten François Mitterand auf dem To-
tenbett6 oder des ermordeten korsischen Präfekten Erignac kurz nach dem 

S. 1921 (Ernst-August v. Hannover); BGH, 1.12.1999, NJW 2000, S. 2195; BGH, 
1.12.1999, NJW 2000, S. 2201 

1 SOEHRING, AfP 2000, S. 230; auch REHM, AfP 1999, S. 415 ist der Ansicht, derarti-
ge Prozesse kämen oftmals in erster Linie den Anwälten zugute. 

2 Beispielhaft sei etwa auf die Berücksichtigung präventiver Elemente bei der Zuer-
kennung immateriellen Schadenersatzes (BGH, 15.11.1994, BGHZ 128, S. 1, Caroline v. 
Monaco I, oder die Zulässigkeit der Plazierung einer Gegendarstellung auf der Titelseite 
(BVerfG, 14.1.1998, NJW 1998, S. 1381) hingewiesen. 

3 KRIELE, NJW 1994, S. 1903 spricht sogar pauschal von einer „schädigenden Wir-
kung" der Medien. 

4 E R N S T - M O L L , G R U R 1 9 9 6 , S . 5 5 9 ; E N G E L S / S C H U L Z , A f P 1 9 9 8 , S . 5 8 0 
5 B E R T R A N D , S . 8 f f 
6 TGI Paris, 13.1.1997, JCP 1997, II, 22845, Anmerkung Serna ; CA Paris, 2.7.1997, 

D.1997, S. 596, Anmerkung Beignier; Cass.crim., 20.10.1998, D.1999, JP, S. 106, An-
merkung Beignier 
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Attentat1 entzündeten. Neben einem stetigen Strom an Gerichtsurteilen2 

kam es in Frankreich jedoch auch kürzlich zu einer Intervention des Ge-
setzgebers in einem Teilbereich der hier behandelten Materie: so wurde es 
mit Gesetz vom 15.6.20003 verboten, Bilder von inhaftierten Personen oder 
solchen mit Handschellen zu verbreiten, um das Prinzip der Unschulds-
vermutung nicht zu unterlaufen. 

Schon aufgrund dieser nicht zu übersehenden Parallelen erscheint ein 
Vergleich mit Frankreich aufschlußreich. Hinzu kommt, daß im Ur-
sprungsland der Menschenrechte, deren Erklärung von 1789 auch heute 
noch Bestandteil des positiven Rechts ist4, die Rechte des Einzelnen tradi-
tionell einen hohen Stellenwert besitzen; eine vergleichbare Wertentschei-
dung kann in Deutschland im Grundrechtskatalog des Grundgesetzes vom 
23.5.1949 gesehen werden. Außerdem existiert in beiden Staaten ein über-
wiegend kodifiziertes Rechtssystem, so daß sich Lösungen bestimmter 
Probleme systematisch einfacher übertragen lassen als aus Staaten, die auf 
dem „Common law" basieren. - Die vorliegende Dissertation soll daher 
einen Beitrag zum besseren Verständnis der rechtlichen Ausgestaltung des 
Bildnisschutzes in Frankreich leisten und dabei sowohl die Gemeinsamkei-
ten wie auch die Unterschiede herausarbeiten. Daraus können sich sowohl 
alternative Problemlösungen als auch Argumentationshilfen für das deut-
sche Recht ergeben. Überdies werden streitige Bilder immer öfter in meh-
reren Ländern veröffentlicht, so daß Kenntnisse bezüglich der Erfolgs-
chancen juristischen Vorgehens in Frankreich auch für deutsche Rechtsbe-
rater von Interesse sein können5. 

1 CA Paris, 24.2.1998, D. 1998, JP, S. 225, Anmerkung Beignier; Cass.civ.T", 
20.12.2000, D. 2001, IR, S. 285 

2 neben den soeben genannten etwa CA Versailles, 8.4.1999, Legipresse 1999, I, S. 
91; CA Versailles, 17.6.1999, D.1999, IR, S. 230; Cass.civ.l=re, 25.1.2000, JCP 2000, 
10257, Anmerkung Sainte-Rose; Cass.civ.l i re, 30.5.2000, JCP 2000, somm., 2270; 
Cass.civ.plen., 12.7.2000, D.2001, JP, S. 259, Anmerkung Edelman; Cass.civ.l4re, 
12.12.2000, JCP 2001, IV, 1253 ; Cass.civ.l4re, 12.12.2000, JCP 2001, IV, 1255 

3 Gesetz n° 2000-516, JO 16.6.2000, S. 903 8ff. 
4 Die Präambel der heutigen französischen Verfassung vom 4.10.1958 verweist auf 

die Erklärung von 1789 und wird vom Verfassungsrat des öfteren zu Auslegungszwecken 
herangezogen; vgl. etwa C.const., 14.1.1983, n° 82-153, Ree. S. 35 

5 Es sei in diesem Zusammenhang auch auf die Klage von Prinzessin Caroline vor 
dem Europäischen Gerichtshof hingewiesen (vgl. FAZ v. 7.11.2003), in der die Unter-
schiede zur französischen Rechtslage eine maßgebliche argumentative Rolle spielen (vgl. 
FAZ v. 13.1.2004). 
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Die rechtliche Ausgestaltung des Bildnisschutzes hat in beiden Ländern 
ein Ausmaß erreicht, das schon bei Behandlung einer einzigen Rechtsord-
nung den Rahmen einer Dissertation sprengt. Aus Gründen der Verständ-
lichkeit und Übersichtlichkeit eines Vergleiches zwischen Deutschland und 
Frankreich wird daher darauf verzichtet, jedes einzelne umstrittene Pro-
blem bis ins letzte Detail auszuleuchten. Der Schwerpunkt dieser Arbeit 
liegt vielmehr in der systematischen Gegenüberstellung und dem Heraus-
arbeiten von Parallelen und Divergenzen der beiden Rechtsordnungen. 
Ausgangspunkt ist dabei die in Deutschland anzutreffende Rechtslage, an 
die sich unmittelbar die vergleichende Analyse der in Frankreich bestehen-
den Regelung anschließt. 

Das in der Hauptsache betroffene Rechtsgebiet wird, wie es der Titel 
der Arbeit schon nahelegt, das Zivilrecht sein. Jedoch wird dieses, vor al-
lem auf deutscher Seite, in hohem Maße durch das Verfassungsrecht beein-
flußt, insbesondere durch die mittelbare Drittwirkung der Grundrechte. 
Insofern darf auf dessen Darstellung an gebotener Stelle keinesfalls ver-
zichtet werden, auch wenn dies aufgrund der oben genannten Gewichtung 
nicht in aller Ausführlichkeit geschehen kann. Darüber hinaus ergeben sich 
in Frankreich auch einige strafrechtliche Anknüpfungspunkte, da bestimm-
te bildliche Darstellungsformen pönal sanktioniert sind1. Da die einzige 
vergleichbare Vorschrift2 in Deutschland, § 33 KUG, in der Praxis jedoch 
so gut wie nie angewandt wird3, wird das Strafrecht überwiegend als Aus-
legungshilfe des Zivilrechts herangezogen4. Ferner soll die vorliegende 
Arbeit ausschließlich den Schutz von Bildern von Personen und nicht von 

'Ar t . 226-1 bis 226-9 NCP 
2 Zur Zeit ist ein Gesetzentwurf zur Ergänzung der Strafrechtsbestimmungen (§ 201a 

StGB) in der Diskussion, wonach die Verletzung der Intimsphäre mit bis zu 3 Jahren 
Haft bestraft werden kann (vgl. FAZ v. 11.10.2003; WERWIGK-HERTNECK, ZRP 2003, S. 
293). Damit soll vor allem der Anfertigung von voyeuristischen Fotos mittels Kleinstka-
meras (z.B. in Handys) entgegengewirkt werden. Mit dieser Gesetzesänderung würde 
somit eine Rechtslage hergestellt, wie sie in Frankreich schon seit langem besteht. 

3 PRINZ/PETERS Rn. 784; einziger bekannter Fall stellt wohl das Urteil des Schöffen-
gerichts Ahrensböck, 9.3.1920, DJZ 1920, S. 196 dar. 

4 Man könnte in Deutschland weiterhin an eine Anwendung von § 823 Abs. 2 BGB 
i.V.m. §§ 186, 187 StGB denken; da es sich dabei jedoch nicht um Vorschriften handelt, 
die für die Bildberichterstattung spezifisch sind, wird auf sie hier nicht weiter eingegan-
gen. 



8 Einleitung 

Sachen behandeln1, hinsichtlich dessen vor allem in Frankreich in letzter 
Zeit erheblicher Diskussionsstoff aufgekommen ist2. 

Ein weiteres Thema, welches in den letzten Jahren die Öffentlichkeit, 
aber auch Juristen in Deutschland und Frankreich gleichermaßen beschäf-
tigt, ist die Anpassung der Rechtsordnung an die Herausforderungen des 
Internets3. Dieses immer mehr Nutzer findende Medium ermöglicht prak-
tisch jedermann die Veröffentlichung und Verbreitung von Bildern auf der 
ganzen Welt und erschwert die Verfolgung von Rechtsverstößen. So ist es 
nicht immer möglich, die Identität des Urhebers der fraglichen Veröffentli-
chung festzustellen. Gelingt dies, so dringt man erst zum eigentlichen Kern 
der Problematik vor: der Frage nämlich, das Recht welchen Staates über-
haupt anwendbar ist. Nun gilt im Deliktsrecht grundsätzlich die Tatortre-
gel4 des Art. 40 Abs. 1 EGBGB5, deren Konkretisierung ist jedoch umstrit-
ten6. Eine weitere Vertiefung dieser Thematik soll jedoch dem Internatio-
nalen Privatrecht vorbehalten sein, auf das insoweit verwiesen wird7. Zwar 
gibt es in Deutschland8 und Frankreich9 mittlerweile Gerichtsurteile betref-
fend Bildnisverletzungen im Internet; für die Dogmatik des Bildnisschut-
zes ergibt sich dabei jedoch nichts grundlegend Neues10, so daß sie ohne 
weiteres in eine herkömmliche Darstellung integriert werden können. 

1 Vgl. hierzu in Deutschland PRINZ/PETERS Rn. 886ff; in Frankreich CORONE, Legi-
com 1995, n° 10, S. 36f f 

2 Seit der Entscheidung Cass.civ. l i r e , 10.3.1999, JCP 1999, II, 10078, Anmerkung 
Gautier, derzufolge Sachaufhahmen das Eigentumsrecht gemäß Art. 544 C.civ. verletzen 
können; vgl. dazu nur BRUGUYERE, Legicom 2001, S. 128 m.w.N. 

3 Der Begriff „Internet" soll hier als Sammelbegriff für die Kommunikationsnetzwer-
ke stehen, von denen das sogenannte „World Wide Web" nur eines unter mehreren ist. 

4 EHMANN/THORN AfP 1996, S. 22; ENGELS AfP 2000, S. 524 
5 Seit dem Gesetz v. 21.5.1999, früher Art. 38 EGBGB 
6 Um die Komplexität dieser Problematik zu verdeutlichen, hier ein Beispiel: Das Fo-

to eines Engländers wird von einem Franzosen über einen amerikanischen E-Mail-Dienst 
auf ein deutsches Diskussionsforum hochgeladen. Welches ist nun der Tatort? 

7 EHMANN/THORN, AfP 1996, S. 20ff; ENGELS AfP 2000, S. 524ff; HlNDEN: Persön-
lichkeitsverletzungen im Internet: das anwendbare Recht, 1999; s. auch in Frankreich das 
Gesetz v. 1.8.2000, n° 2000-719, JO 2.8.2000, S. 11903, 11922 sowie die dazu ergangene 
Entscheidung des Verfassungsrates n° 2000-433 v. 27.7.2000. 

8 OLG Thüringen, 16.8.2000, AfP 2001, S. 78 
9 TGI Privat, 3.9.1997, Petites Aff iches 11.11.1998, S. 1 9 ; CA Paris, 10.2.1999, 

D.1999, JP, S. 389, Anmerkung Mallet-Poujol ; TGI Nanterre, 8.12.1999, JCP 2000, JP, 
S. 577, Anmerkung Olivier/Barbry 

10 SOEHRING/SEELMANN-EGGEBERT, N J W 2 0 0 0 , S. 2 4 6 6 
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Im folgenden soll nun zunächst dargestellt werden, wie das Recht am 
eigenen Bild in beiden Rechtsordnungen entstanden und wo es rechtlich 
einzuordnen ist (Teil 1). - Diesbezüglich soll an dieser Stelle eine termino-
logische Klarstellung erfolgen: Der Begriff „Recht am eigenen Bild" wird 
in der deutschen Literatur und Rechtsprechung in der Regel als Synonym 
für die sich aus dem KUG ergebenden Ansprüche verwandt und klammert 
solche aus, die etwa aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht resultieren; 
im französischen Recht hingegen bezeichnet der Terminus „droit á 
l'image" umfassend alle Ansprüche hinsichtlich der Abbildung von Perso-
nen1. Um Konfusionen zu vermeiden, wird daher der Begriff des „Rechts 
am eigenen Bild" auch im deutschen Recht - soweit keine andere Kenn-
zeichnung erfolgt - im Sinne eines umfassenden Bildnisschutzes ge-
braucht. 

Auf Basis der Grundlagen des ersten Teils werden daraufhin Inhalt und 
Umfang des Bildnisschutzes erörtert (Teil 2). Zuletzt soll auf die mögli-
chen Rechtsfolgen und Rechtsschutzmöglichkeiten eingegangen werden 
(Teil 3). 

1 Es soll nicht verschwiegen werden, daß es in der französischen Literatur auch Stim-
men gibt, die nicht den Begriff „droit ä l'image" verwenden möchten, sondern sich für 
eine weitere Differenzierung aussprechen, so z.B. SERNA, S. l f f . Da die überwiegende 
Mehrheit der Autoren jedoch an ersterem Begriff festhält, soll dieser zwecks Klarheit 
auch hier Verwendung finden. 





Teil 1: 

Entstehung und rechtliche Verortung des 

Rechts am eigenen Bild 





13 

I. Entwicklung des Bildnisschutzes in Deutschland 

Man kann in der Entwicklung des Rechts am eigenen Bild in Deutsch-
land zwei Stufen unterscheiden: die erste umfaßt das erstmalige Aufkom-
men der Problematik in Literatur und Rechtsprechung sowie den Erlaß des 
„Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste 
und der Photographie" (KUG) vom 9.1.1907; in der zweiten erfährt der 
Bildnisschutz eine inhaltliche Erweiterung durch die Anerkennung des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch die Rechtsprechung in der „Le-
serbrief-Entscheidung des BGH'. 

1. Die Zeit bis zum Erlaß des KUG 1907 

A) Erste Entwürfe des Rechts am eigenen Bild in der Literatur 

Nachdem die Fotografie im Laufe des 19. Jahrhunderts immer größere 
Verbreitung erlangte, schützte der Gesetzgeber zunächst den Fotografen 
sowie den Besteller der Fotografie; man war dabei der Meinung, Letzterer 
sei mit dem Abgebildeten in der Regel identisch2 und Interessenkollisionen 
könnten somit nicht auftreten. Das damals geltende Urheberrechtsgesetz 
vom 10.1.1876 räumte demzufolge lediglich dem Besteller eines Portraits 
das Vervielfaltigungsrecht ein und schützte den Fotografen vor unberech-
tigten Nachbildungen3. Man wurde sich jedoch schnell der Tatsache be-
wußt, daß auch der Abgebildete selbst rechtlichen Schutz benötigte und 
dieser keinesfalls immer mit dem Besteller identisch war. Die Literatur 
konzipierte daher gegen Ende des 19. Jahrhunderts erstmals ein Recht, 
welches ausschließlich der abgebildeten Person zustand. Dabei wurde der 
Begriff des „Rechts am eigenen Bild" von Keyssner4 geprägt, der sich als 
erster mit dem Problem tiefergehend und wissenschaftlich fundiert ausein-

1 BGH, 25.5.1954, BGHZ 13, 334 
2 OSIANDER, S . 14 
3 v . GAMM, S. 4 5 ; OSIANDER, S. 14; MESIC, S. 16 
44 Hugo KEYSSNER: Das Recht am eigenen Bilde, Berlin 1896 
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andersetzte. Er ordnete dabei das Recht am eigenen Bild schon als Persön-
lichkeitsrecht ein1 und ging von einem grundsätzlichen Verbietungsrecht 
des Abgebildeten aus. Dieses verstand er jedoch keinesfalls absolut und 
ließ daher mehrere Ausnahmen zu2. 

In der Folgezeit mehrten sich die Stellungnahmen in der Literatur zum 
Recht am eigenen Bild3, wobei jedoch nicht alle Autoren denselben Aus-
gangspunkt wählten wie Keyssner: So hielt Kohler4 eine Bildnisveröffent-
lichung regelmäßig für zulässig, solange keine berechtigten Interessen des 
Abgebildeten verletzt würden. Er begründet dies mit dem besonderen Be-
dürfnis der Allgemeinheit an Abbildungen insbesondere von Personen des 
öffentlichen Lebens, schränkt dies jedoch wieder ein, indem er dem Abge-
bildeten ein Recht auf Abwehr gegen alle die Persönlichkeit verletzenden 
Eingriffe zugestand5. Insofern näherte er sich der Position Keyssners wie-
der an6. 

Ein entscheidender Anstoß zur späteren Kodifizierung des Rechts am 
eigenen Bild ging jedoch von der Rechtsprechung aus, die sich ebenfalls in 
zunehmendem Maße mit Fällen auseinandersetzen mußte, in denen eine 
Person gegen ihren Willen ihr Abbild veröffentlicht sah. 

B) Die zwiespältige Haltung der Rechtsprechung: der Fall Bismarck 

Das widerrechtliche Eindringen zweier Journalisten in das Sterbezim-
mer Otto von Bismarcks, wo sie den aufgebahrten Leichnam des am Vor-
tag7 verstorbenen ehemaligen Reichskanzlers fotografierten, brachte im 
Jahre 1898 auf spektakuläre Weise die Unzulänglichkeit des geltenden 

1 KEYSSNER, S . 2 
2 KEYSSNER, S. 25; es handelt sich dabei einmal um Bilder zum Zweck der Polizei-

und Strafrechtspflege, um Landschaftsaufnahmen mit nur zufalliger Abbildung auch von 
Personen sowie um sogenannte „Ereignisbilder", mit denen ein öffentliches Ereignis 
illustriert wird. 

3 Vgl. etwa RIETSCHEL, AcP 94, S. 142; SCHNEICKERT: Der Schutz der Photographien 
und das Recht am eigenen Bilde, Halle 1903; PRAGER: Das Recht am eigenen Bilde, 
Berlin 1903; KOHLER: Das Eigenbild im Recht, Berlin 1903 

4 KOHLER, S . 1 0 
5 KOHLER, a.a.O. 
6 OSIANDER, S. 18; MESIC, S. 19; für eine weitergehende Darstellung des Meinungs-

streits vgl. BEWIER, S. 30ff; DUMONT, S. 16ff 
7 30.7.1898 
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Rechts zum Ausdruck1. Wenn auch das Ergebnis - nämlich die Beschlag-
nahme und Vernichtung2 der Negative - auf ungeteilte Zustimmung stieß, 
so galt dies nicht für die gewählte Begründung: Das Reichsgericht stützte 
sich dabei nämlich nicht, wie die Vorinstanz, auf eine Persönlichkeits-
rechtsverletzung, sondern berief sich vielmehr darauf, daß die Früchte 
einer widerrechtlichen Handlung - hier des Hausfriedensbruchs - den Tä-
tern nicht zugute kommen dürften3. Da der damals noch in Hamburg bis 
zum Inkrafttreten des BGB geltende „Sachsenspiegel"4 für einen derartig 
modernen Sachverhalt keine entsprechenden Normen enthielt, wurde das 
gemeine Recht in Anlehnung an römisches Recht angewandt und so eine 
bereicherungsrechtliche Lösung konstruiert5. Diese wenig befriedigende 
und in der Folgezeit immer wieder angegriffene6 Begründung, insbesonde-
re das vollständige Ausklammern eines persönlichkeitsrechtlichen Ansat-
zes, war der Anlaß für eine ausführliche Diskussion über das Recht am 
eigenen Bild und kann damit als entscheidender Anstoß zum Tätigwerden 
des Gesetzgebers angesehen werden7. 

Dieser hatte jedoch zunächst das Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetz-
buches zum 1.1.1900 beschlossen; man kann sich daher berechtigterweise 
die Frage stellen, ob damit eine Anerkennung von Persönlichkeitsrechten 
möglich gewesen wäre. 

1 Dies brachte den Fotografen die damals gewaltige Summe von 30 000 RM ein, was 
heute einem Betrag von 400 000 DM (ca. 200 000 €) entsprechen soll, vgl. SEIFERT, 
NJW 1999, S. 1889 

2 Diese hatte jedoch keinen endgültigen Erfolg: „Der Spiegel" veröffentlichte 1998 
(Heft 28, S. 81) ein Foto der Leiche Bismarcks auf dem Totenbett. 

3 RG, 28.12.1899, RGZ 45, S. 173 
4 SEIFERT, a.a.O. 
5 PRINZ/PETERS, RN. 7 8 6 
6 V g l . nur KOHLER, S. 11 f f 
7 SEIFERT, N J W 1 9 9 9 , S. 1 8 9 0 ; HELLE, S. 4 6 ; ERNST-MOLL, G R U R 1 9 9 6 , S. 5 5 8 ; SE-

DELMEIER, A f p 1 9 9 9 , S . 4 5 0 ; HUBMANN, S. 2 6 1 
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C) Die Vernachlässigung der Persönlichkeitsrechte heim Erlaß des 
BGB und seine Folgen 

Unmittelbar wurde im BGB einzig das Namensrecht (§ 12) als nen-
nenswertes Persönlichkeitsrecht kodifiziert. Auch der Katalog1 des § 823 
Abs. 1 BGB erwähnt die Persönlichkeit nicht als geschütztes Rechtsgut; 
einer möglichen Einordnung derselben oder auch nur einzelner Persönlich-
keitsrechte unter den „sonstigen Rechten" verweigerte sich die Rechtspre-
chung ebenfalls: 

Unmittelbar nach Inkrafttreten des BGB ergingen im Bereich des Bild-
nisschutzes zwei instanzgerichtliche Entscheidungen, die jedoch auch nicht 
zur allgemeinen Anerkennung des Rechts am eigenen Bild führten. Am 
20.11.1900 verurteilte das OLG Hamburg eine Privatdetektei zur Heraus-
gabe der Fotoplatten, die sie von einer jungen Frau im Auftrage ihres eifer-
süchtigen Ehemanns angefertigt hatte. Da das Gericht jedoch eine Aner-
kennung des Rechts am eigenen Bild im Wege richterlicher Rechtsfortbil-
dung nicht für möglich erachtete, wurde das gewünschte Ergebnis über den 
Tatbestand der Beleidigung (§ 185 StGB) in Verbindung mit § 823 Abs. 2 
BGB erreicht2. In einer anderen Entscheidung sprach das Landgericht Ber-
lin hingegen einer Klägerin, deren Abbild ohne ihre Einwilligung zu Re-
klamezwecken benutzt wurde, einen Unterlassungsanspruch aus einem 
„Recht am eigenen Bilde" zu3; dabei handelte es sich jedoch um einen Ein-
zelfall4. 

Das Reichsgericht ging vielmehr von 1902 an in ständiger Rechtspre-
chung davon aus, daß der Schutz von Persönlichkeitsrechten durch das 
BGB - außerhalb der explizit geregelten wie etwas des Namensrechts (§ 
12) - nicht möglich sei5. Diese ablehnende Haltung bezog sich nicht nur 
auf ein allgemeines Persönlichkeitsrecht, sondern auch auf andere schutz-
bedürftige Persönlichkeitsaspekte wie die Ehre oder eben das Recht am 

1 Der Gesetzgeber entschied sich aus Gründen der Rechtssicherheit gegen eine delik-
tische Generalklausel, im Gegensatz etwa zum französischen Art. 1382 C.civ., vgl. HUB-
MANN, S. 109; dazu ausführlicher in Teil 3. 

2 OLG Hamburg, 20.11.1900, OLGZ 2, S. 314 
3 LG Berlin, 21.2.1902, zitiert bei KOHLER, S. 38ff. 
4 KLIPPEL / LIES-BENACHIB, S . 3 7 3 
5 Grundlegend insofern RG, 29.5.1902, RGZ 51, S. 373 
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eigenen Bild1. Dabei berief sich das Gericht auf die Intentionen des Ge-
setzgebers: Dieser habe in § 823 Abs. 1 BGB verschiedene Rechtsgüter 
(Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit) und ein absolutes Recht (Eigentum) 
als schutzwürdig eingestuft; da der folgende Terminus „sonstige Rechte" 
unmittelbar auf das Eigentum folgt, könne mit solchen Rechten nur dem 
Eigentum vergleichbare, absolute Rechte gemeint gewesen sein2. Wie einer 
neuen Studie zu entnehmen ist, kann diese Ansicht nach einer sorgfältigen 
Auswertung der Protokolle der 1. Kommission zum Entwurf des BGB 
nicht aufrechterhalten werden3. 

Aus diesen ergibt sich, daß zunächst beabsichtigt war, die Ehre in den 
Katalog des § 823 Abs. I BGB aufzunehmen4. Darauf wurde dann jedoch 
nur verzichtet, um einen immateriellen Schadensersatz durch Geld zu ver-
meiden5, und nicht, um generell den Schutz anderer persönlichkeitsrechtli-
cher Positionen durch das Deliktsrecht auszuschließen. Außerdem wollte 
man strafrechtliche Wertungsentscheidungen nicht auf dem Wege des Zi-
vilrechts unterlaufen6; der Gesetzgeber ging sogar davon aus, es gebe Per-
sönlichkeitsrechte, die man unter den Terminus „sonstiges Recht" fassen 
könne7. Die ablehnende Haltung des Reichsgerichts und einem Großteil der 
Literatur gegenüber einem zivilrechtlichen Schutz von Persönlichkeits-
rechten über § 823 Abs. I BGB vollzog sich demnach entgegen den ge-
setzgeberischen Absichten8. 

Die Verweigerung effektiven Rechtsschutzes auf dem Gebiet des Per-
sönlichkeitsrechts kann als ein wichtiger Faktor für die Entscheidung des 
Gesetzgebers angesehen werden, das Recht am eigenen Bild - ein Teilge-

1 Im Anschluß an die Normierung des Rechts am eigenen Bild bereitete der Umgang 
mit diesem den Gerichten keine Probleme mehr, vgl. OLG Marienwerder, 20.5.1912, 
OLGZ 25, S. 368; KG Berlin, 3.5.1913, OLGZ 30, S. 302 

2 So auch heute noch die h.M. im Schrifttum: MK-MERTENS, § 823, RN. 71; LA-
RENZ/CANARIS, S . 4 9 1 ; SEDELMEIER, AFP 1 9 9 9 , S . 4 5 0 

3 KLIPPEL / LIES-BENACHIB, S . 3 5 2 f f . 
4 Diese findet sich in § 704 Abs. 2 des Entwurfes der 1. Kommission. 
5 Nur darauf bezieht sich auch der berühmte Satz, es „sei nicht ehrenvoll, sich Belei-

digungen durch Geld abkaufen zu lassen", vgl. MUGDAN, Materialien, S. 1297 
6 Man wollte wie im Strafrecht nur gegen vorsätzliche Ehrverletzungen schützen, vgl. 

KLIPPEL / LIES-BENACHIB, S . 3 5 7 
7 KLIPPEL / LIES-BENACHIB, S. 3 5 8 
8 KLIPPEL / LIES-BENACHIB, S. 3 6 6 
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biet des Persönlichkeitsrechts, welches immer mehr an praktischer Bedeu-
tung gewann - in einem neuen Gesetz zu regeln1. 

D) Der Erlaß des KUG und die Struktur des Gesetzes 

Die allgemein als unbefriedigend empfundene Rechtslage hinsichtlich 
des Bildnisschutzes2 führte schon im Jahre 1902 zu einem ersten Entwurf 
des KUG3, in dem auch das Recht am eigenen Bild geregelt werden sollte. 
Im weiteren Verlauf wurde der Entwurf mehrfach verändert4, bevor die 
endgültige Fassung am 9.1.1907 in Kraft trat. Die für das heutige Ver-
ständnis systemwidrige Stellung des Rechts am eigenen Bild innerhalb des 
Urheberrechts erklärt sich aus der Tatsache, daß man es damals vor allem 
als eine Beschränkung der Rechte des Urhebers des Bildes ansah5. Zwar 
war schon damals unstreitig, daß es sich um ein Persönlichkeitsrecht han-
delte6; man muß aber annehmen, daß aufgrund der erst kürzlich erfolgten 
Kodifizierung des BGB eine Einfügung in dieses nicht durchsetzbar er-
schien. 

In den §§ 22 - 2 4 regelt das KUG die Rechte des Abgebildeten an sei-
nem eigenen Bild unter Berücksichtigung der beiden prominentesten Lite-
raturmeinungen: So ging der Gesetzgeber grundsätzlich wie Keyssner da-
von aus, daß die Veröffentlichung von Abbildungen ohne Einwilligung der 
abgebildeten Person unzulässig ist (§ 22 KUG); die in § 23 Abs. 1 sowie in 
§ 24 KUG normierten Ausnahmen, insbesondere der Tatbestand der „Bild-
nisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte", zeigt jedoch, daß auch Kohlers 
Ansicht nicht unberücksichtigt blieb7. Ergänzt werden diese Regeln durch 
die Gegenausnahme des § 23 Abs. 2 KUG, nach der eine gemäß § 23 Abs. 

1 KLIPPEL / LIES-BENACHIB, S . 3 7 3 
2 DASCH, S. 3 
3 OSIANDER, S. 19 

"BEWIER, S. 3 0 f f m . w . N . 
5 OSIANDER, S . 19; SEIFERT, N J W 1 9 9 9 , S. 1 8 9 0 ; LÖFFLER/RICKER, K a p . 4 3 RN. 1; 

SOEHRING, R n . 9 . 3 f . 
6 DASCH, S. 3f; OSIANDER, a.a.O.; MÜLLER, S. 9; vgl. auch die Stenografischen Be-

richte über die Verhandlungen des Reichstags, 11. Legislaturperiode, II. Session, 6. An-
lageband S. 4685: nun solle „ein neues Persönlichkeitsrecht in dem Gesetz festgelegt" 
werden. 

7 MÜLLER, S. 42f . 


